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Amtlicher Letzi

J .-Nr . II. 4255. Diez,  den 22. April 1918.
An die Herren Bürgermeister,

vetr . die Ausführung des Jmpfgefchäfts für1S18.
Im Anschluß an meine Beringung vom 12 Februar

1918, J .-Nr . 1358, Kreisblatt Nr . 40, bringe ich nachstehend

die mit den Jmpfärzten vereinbarten Impftermin ? zur
Kenntnis und ersuche um weitere Veranlassung.

»er König!. Landrat.
Thon . \

Gemeinde Die Impfung findet statt am-
(Tag und Stund«)

Die Nachschau findet statt am-
(Tag und Stunde)

8. Mai 1918, vorm. 7Va Uhr
Wiederimpflinge, Knaben

8. Mai 1918, vorm. 8 Uhr
Wiederimpflinge , Mädchen

8. Mai 1918, vorm. 8ty» Ubr
Erstimpflinge

8. Mai 1918, vonn . 103,4 Uhr
Erstimpflinge

8. Mai 1918, vorm. 11V» Uhr
Wiedcrimpflinge

10. Mai 1918, nachm. 2Vz Uhr
10. Mai 1918, nachm. 3(4 Uhr
10. Mai 1918, nachm. 4'/r Uhr
10. Mai 1918, nachm. 434  Uhr
10. Mai 1918, nachm. 5 Uhr
22. Mai 1918, nachm. 1 Uhr

Jmpflokal

Diez

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
30

Freiendiez

Altendiez
Heistenbach

Aull
Gückingen
Hambach

Schiesheim

Mudershausen
Burgschwalbach
Kaltenholzhausen

Hahnstätten
Oberneisen

Netzbach
Lohrheim

Niederneisen

Flacht
Holzheim
Birlenbach
Balduinstein
Cramberg

1. Mai 1918, vorm. 1% Uhr
Wiederimpflinge, Knaben

1. Mai 1918, vorm. 8 Uhr
Wiederimpflinge, Mädchen

1. Mai 1918, vorm. 8Vs Uhr
Erstimpflinge

2. Mai 1918, vorm. 103/1 Uhr
Erstimpflinge

2. Mai 1918, vorm. HV2 Uhr
Wiedcrimpflinge

3. Mai 1918, nachm. 2Va Uhr
3. Mai 1918, nachm. 3V2 Uhr
3. Mai 1918, nachm. 414 Uhr
3. Mai 1918. nachm. 434  Uhr
3. Mai 1918, nachm. 5 Uhr
15. Mai 1918, nachm. 1 Uhr

15. Mai
15. Mai
15. Mai
15. Mai
17. Mai
17. Mai
17. Mai
17. Mai

1918,
1918,
1918,
1918,
1918,
1918,
1918,
1918,

nachm.
nachm.
nachm.
nachm.
nachm.
nachm.
nachm.
nachm.

2 Ubr
3 Uhr

Uhr-
Uhr
Uhr-

Uhr

4
5
1
1»4
234
334

Uhr
Uhr

17. Mai 1918, nachm. 414 Uhr
17. Mai 1918, nachm, 5Y« Uhr
27. Mai 1918, vorm. 8 Uhr
27. Mai 1918, nachm. 3 Uhr
27. Mai 1918, nachm. 4 Uhr

22. Mai
22. Mai
22. Mai
82. Mai
24. Mai
24. Mai
24. Mai
24. Mm

24. Mai
24. Mai
3. Juni
3. Juni
3. Juni

1918,
1918,
1918,
1918,
1918,
1918,
1918,
1918,

nachm.
nachm.
nachm.
nachm.
nachm.
nachm.
nachm.
nachm.

1918, nachm.
1918, nachm
1918, vorm.
1918, nachm.
1918, nachm.

2 Uhr
3 Uhr
4 Uhr
5 Uhr
1 Uhr
1»4 Uhr
234 Uhr
334 Uhr

4Va Uhr
51/2  Uhr
8 Uhr
3 Uhr
4 Uhr

Turnhalle der
Realschule

Saal des Aug.
Preußer

I. Schule
Schule
Schule
Schule in Aull

Wirtschaft Klein in
Zollhaus

Schule
Bürgermeisterei
Bürgernreisterri
Schule
Bürgermeisterei
Schule
Schule
Saal des Gast¬

wirtsW. Euler-
Schule
Schule
Schule
Schule <
Schule



2t
2<

3k
2E
3C
31
32
33
34

86
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
65
56
57
58
69
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1.

1.

10.
10.
12.
12.
12.
12.
12.

Impfung findet stützt nm
(tfafl und Wunde)

ÄNai IÖ1§, nachm, ö Uhr
Mai 1918, nachm. IV, Uhr

.Mai 1918, nachm. 4'/* Uhr
Mai 1918, nachm. 51/2  Uhr
Mai 1918, nachm. 6 Uhr

Juni 1918, nachm. 1% Uhr
Crstimpflinge

Juni 1918, nachm. 3 Uhr
Wiederimpflinge, Knaben

Juni 1918, nachm. 4 Uhr
Wiederimpslinge, Mädchen
Juni 1918, nachm. 1% Uhr
Juni 1918, nachm. 4% Uhr
Juni 1918, nachm. 21/» Uhr
Juni 1918, nachm. 3% Uhr-
Juni 1918, nachm. 4 Uhr
Juni 1918, nachm. 42/4  Uhr-
Juni 1918, nachm. 5 Uhr

14. Juni 1918, vorm. 10% Uhr
14. Juni 1918, nachm. 12% Uhr
14. Juni 1918, nachm. 12% Ubr
14. Juni 1918, nachm. 2 Uhl
14. Juni 1918, nachm. 2% Uhr
14. Juni 1918, nachm. 3% Uhr
14. Juni 1918, nachm. 4% Uhr
14. Juni 1918, nachm. 5% Nhr
14. Juni 1918, nachm. 5% Uhr
14. Juni 1918, nachm. 6% Uhr
26. Juni 1918, nachm. 4 Uhr
26. Juni 1918, nachm. 42/4  Uhr
28. Juni 1918, nachm. 4% Uhr
28. Juni 1918, nachm. 4% Uhr
24. Mai 1918, nachm. 2% Uhr
24. Mai 1918, nachm. 2% Uhr
25. Mai 1918, nachm. 2% Uhr
27. Mai 1918, nachm. 2% Uhr
27. Mai 1918, nachm. 3 Uhr
28. Mai 1918, nachin. 2 Uhr
29. Mai 1918, nachm. 2 Uhr
30. Mai 1918, nachm. 2-Uhr
31. Mai 1918, nachm 2% Uhr
1. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
3. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
3. Juni 1918, nachm. 2% Uhr

4. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
4. Juni 1918, nachm. 2% Uhr
5. Juni 1918, nachm. 1% Uhr
5. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
6. Juni 1918, nachm. IVr Uhr
29. Mai 1918, vorm. 11 Ubr
29. Mai 1918, nachm. 1 Uhr
29. Mai 1918, nachm. 2 Uhr
29. Mai 1918, nachm. 3 Uhr
29. Mai 1918, nachm. 4 Uhr
12. Juni 1918, nachm. 1 Uhr
12. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
12. Juni 1918, nachm. 3 Uhr
12. Juni 1918, nachm. 4 Uhr
12. Juni 1918, nachm. 5 Uhr
26. Juni 1918, vorm. 11 Uhr
26. Juni 1918, vorm. 12 Uhr '
26. Juni 1918, nachm. 1 Uhr
26. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
26. Juni 1918, nachm. 3 Uhr
26. Juni 1918, nachm. 4 Uhr
36. Juni 1918, nachm, i» Uhl

I Die Nachschau findet statt am:
(Lag und Wunde)

8. Juni 1Ü18, nachm/ 5 Uhr
5. Juni 1918, nachm. IV» Nhr
5. Juni 1918, nachm. 4% Uhr
5. Juni 1918, nachm. 5% Uhr
5. Juni 1918, nachm. 6 Uhr
8. Juni 1918, nachm. 1% Uhr

-finpflokal

Bürgermeisterei
Bürgermeisterei
Schule
Bürgermeisterei
Schule
Schule

8. Juni 1918, nachm. 3 Uhr

8. Juni 1918, nachm. 4 Uhr

17. Juni 1918, nachm. IVr Uhr
17. Juni 1918, nachm. 4% Uhr
19. Juni 1918, nachm. 2% Uhr
19. Juni 1918, nachm. 3% Uhr
19. Juni 1918, nachm. 4 Uhr
19. Juni 1918, nachm. 4% Uhr
19. Juni 1918, nachm. 5 Uhr

21. Juni 1918, vorm. 10% Uhr
21. Juni 1918, nachm. 12% Uhr
21. Juni 1918, nachm. 12% Uhr
21. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
21. Juni 1918, nachm. 2% Uhr
21. Juni 1918, nachm. 3'/ . Uhr
21. Juni 1918, nachm. 4% Uhr
21. Juni 1918, nachm. 5% Uhr
21. Juni 1918, nachm. 5% Uhr
21. Juni 1918, nachm. 6% Uhr
3. Juli 1918, nachm. 4 Uhr
3. Juli 1918, nachm. 4% Uhr
5. Juli 1918, nachm. 4% Uhr
5. Juli 1918, nachm. 4% Uhr
31. Mai 1918, nachm. 3% Uhr
31. Mai 1918, nachm. 3>/r Uhr
I. Juni 1918, nachm. 3% Uhr
3. Juni 1918, nachM3 Uhr
3. Juni 1918, nachm. 3% Uhr
4. Juni 1918, nachm. 3 Uhr
5. Juni 1918, nachm. 2% Uhr
6. Juni 1918, nachm. 3 Uhr
7. Juni 1918, nachm. 2% Uhr
8. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
10. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
10. Juni 1918, nachm. 2% Uhr

II. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
11. Juni 1918. nachm. 2% Uhr
12. Juni 1918, nachm. 1% Uhr
12. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
13. Juni 1918, nachm. 1% Uhr
5. Juni 1918, vorm. 11 Uhr
5. Juni 1918, nachm. 1 Uhr
5. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
5. Juni 1918, nachm. 3 Uhr
5. Juni 1918, nachm. 4 Uhr
19. Juni 1918, nachm. 1 Uhr
19. Juni 1918, nachm. 2 Uhr
19. Juni 1918, nachm. 3 Uhr
19. Juni 1918, nachm. 4 Uhr
19. Juni 1918, nachm. 5 Uhr
3. Juli 1918, vorm. 11 Nhr
3. Juli 1918, vorm. 12 Uhr
3. Juli 1918, nachm. 1 Ubr
3. Juli 1918, nachm. 2 Uhr
3. Juli 1918, nachm. 3 Uhr
3. Juli 1918, nachm. 4 Uhr
«. Juli 1318, nachm. S Uhr

Schule
Schule
Schule
Bürgel meistern
Schule
Schule
Schule in Rieder-

tiefenbach
Schule
Bürgermeisterei
Bürgermeisterei
Schule in Desstgh.

Rathaus
Rath . i. Sulzbach
Schule
Schule
Schule
Schule
Schule in Homberg:
Schule
Bürgermeisterei
Schule
Bürgermeisterei

Schule
Schul:
Schule
Schule
Bürgermeisterei

Wirtschaft Jos.
Reinhardt

Bürgermeisterei
Schule
Schule
Bürgermeisterei *
potel Bremser

Bürgermeisterei
Schule
Bürgerme sterei
Schule
Bürgermeisterei

Schule
Schule
Bürgermeisterei

Schule
Schule
Schule
Schule
Schule
' Zürgermeisterei
Bürgermeisterei

Im  SierShausm



Bekanntmachung
Nr . M. 1400/4 . 18. K. R . A-

betreffend Beschlagnahme und Bestandsmeldung
von Gehäusen und Gehauseteilen von Kontroll-,

Registrier- und Schreibkaffen.
Vom 1. Mai 1918.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums hiermit zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, so¬
weit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Bcscblag-
nahmevorschristen nach § 6*) der Bekanntmachung üöer die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26.
Llpril 1917 ^Reichs-Gesetzbl. S . 376) und vom 17. Januar
1918 (Reichs-Gesetzbl. S . 37) jede Zuwiderhandlung gegen
die Meldepflicht nach § 5**) der Bekanntmachung über Aus¬
kunftspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 601)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

81 .
Wo« der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Beftumtmachung werden betroffen:
sämtliche ganz oder teilweise ans Kupfer oder Kupfer-
legierungen (Messing, Rotguß , Tombak, Bronze) bestehen¬
den fertigen Gehäuse und deren Einzelteile von Kcntroll -,
Registrier - und Schreibkassen. Die Gegenstände fallen auch
dann unter die Bekanntmachung, wenn sie mit einem
Ueberzug (Metall , Lack, Farbe ) versehen, also z V. ver¬
nickelt, brüniert , bronziert oder lackiert sind.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus¬
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu liber¬
dringen oder zu versenden, zuwiderhandelt;

3. wer unbefugt einen bejchiagnahmlenGegenstand beiseite-
fchafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbsgeschäft
über ihn abfchlteßt,

8. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den erlassenen Ausfiihrnngsbcsrlmmungen zuwider¬
handelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er aus Grund dieser

Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gefetzten Frist
»rtetlt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht, oder wer vorsätzlich die Einsicht in die Geschäftsbriefe
oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder Untersuchung
der Betriebseinrichtungen oder Räume verweigert, oder wer
vorsätzlich di« vorgeschriebenen Laserbücher einzurichten oder
zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Mona¬
ten und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft; auch können Vorräte, die verschwiegen
worden sind, im Urteile als dem Staate verfallen erklärt
werden, ohne Unterschied, ob sie dem AuskunftSpslichtigenge¬
hören oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder
wer fahrlässig die vorgeschriebenenLagerbücher einzurichten
oder zu führen unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zu 3000
Mark bestraft.

Won der Bekanntmachungbetroffene Werfoueu,
Betriebe nsw.

Von der Bekanntmachung werden betroffen:
alle Besitzer (natürliche und juristische Personen einschließ¬
lich öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Verbände)***)
der im 8 1 dieser Bekanntmachung bezeichnet?« Gegen¬
stände.

***) Demgemäß erstreckt sich die Beschlagnahm,: auch aus
Gegenstände in kirchlichem, stiftischem, kommunalem, Reichs¬
oder Staatsbesitz.

8 3. - j
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände (8 1) werden hiermit beschlagnahmt.

84.
Wirkung der Beschlagnahme

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahair
von Veränderungen an den von ihr berührten Geg-n'tänden
verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie
nichtig sind, soweit sie nicht ausdrücklich aus Grund 'rer
folgenden Anordnungen oder etwa weiter ergeteadrr An-
orvnungen erlaubt werden. Den rechtsgeschäfll'.chen Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestdollziehung erfolgen.

Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen Ge¬
brauch de«, beschlagnahmten Gegenstände bleibt unberührt.

Trotz der Beschlagnahme sind Reparaturen an den
Kassen und Kassengehäusen oder an einzelnen Teilen der¬
selben gestattet, nicht aber ist die Auswechslung der Gehäuse
oder einzelner Teile derselben zuläffig. Werden die von der
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände mit der Kasse
oder ohne sie zu Reparaturzwecken versandt , so sind die
Besitzer verpflichtet, darüber genau Buch zu führen , von
welcher Kasse die zum Versand gelangten Gegenstände staimn-
tcn, zu welchem Zwecke sie versandt wurden nnd an wen sie
gelangt sind.

Verleihung, Vermietung , Veräußerung der vvn der Be¬
kanntmachung betroffenen Gegenstände ist nur nrtt Zu¬
stimmung der Metall -Mobilmachungsstelle Berlin SW . 48,
Wilhelmstraße 20, zulässig.

85.
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(8 1) unterliegen einer Meldepflicht. Sie sind durch den Be¬
sitzer zu melden. Die Meldung hat an die Metall -Mobil¬
machungsstelle, Berlin SW ., 48, Wilhelmstraße 20, bis spä¬
testens zum 15. Juni 1918 zu erfolgen. Meldekarten werden
den Kossenbesitzern zugestellt. Falls eine solche nicht bis zum
31. Mar 1918 eingeht, sind Vordrucke für die Meldung bei
der Melall -Mobilmachungsstelle unter Angabe der Vordruck¬
nummer Bst. 2022 b pvstsrei anzufordern . Die Anforderung
soll auf Postkarte erfolgen und ist mit deutlicher Unterschrift
und genauer Adresse zu versehen. Für jedes Gehäuse
ist eine besondere Meldekarte au »zufüllen.
Dieje darf zu anderen Mitteilungen als zu der Beantwor¬
tung der gestellten Fragen nicht verwendet werden.

Enteignung und Ersatzveschaflnng.
Wegen der Enteignung der beschlagnahmten Gehäuse

aus Sparmetall erfolgen besondere Bestimmungen . Sie wird
erst nach Sicherstellung des Ersatzes, für den die Metill-
Mobilmachungsstelle Sorge tragen wird , erfolgen Rück¬
fragen über die Ablieferung nnd Ersatzbeschaffungerübrigen
sich daher vor Bekanntgabe des Zeitpunktes für oie Ablie¬
ferung. ! , i . .

_



8 ?.. ' ' '
Anfrage« und Anträge

-A le Anfragen und Anträge , die die vorstehende « • -
kannimachuna betreffen , sind an die Metall -Mvbilmachnugs-
stelle , Berlin SW . 48, Wilhelmstraße 20, zu richten , mit der
Bezeichnung „Betrifft Registrierkassen " zu versehen und j
dürfen andere Angelegenheiten nicht behandeln.

. 6 a
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

Die Bekanntmachung tritt mit dem 1. Mai 1018 in
Kraft.

Frankfurt (Main ), den 1. Mai 1918.
Stellv . Generalkommando XVM. Armeekorps.

Koblenz , den 1. Mm 1918.
Kommandantur der Festung

Coblenz -Ehrenbreitstein.
K. R . 739/4 . 18.

/Tgb . Nr . Fl . 1159 . Diez,  dcn 26 . Mril 1918

Bekanntmachung.
Die Bezirksfleischstelle für dm Regierungsbezirk Wies¬

baden in Frankfurt et. Main hat nachstehende Verfügung er¬
lassen:

Ii ' ialge oer erleichteren Auf chr van Zucht - und Nutz¬
vieh auf die zugelassenen Viehmärkte hat der Auftrieb
ri -u’ii Umsturz angenommen , ioeicher die Gefahr mit si d
vringt , daß das auf dem Markte gehandelte Nutzvieh seiner
vestimmungsgemäßen Verwendung entzogen wird . Wir sehen
uns daher genötigt , zu bestimmen , daß Ursprungsscheine zum i
Austrieb auf den Markt seitens der Gemeindebehörden nur '
noch für sichtbar tragende und frisch in- lkende Kühe und •
für Fcchrvieh (eingefahrene Ochsen und Kühe ) erteilt werden j
Dürfen . Für Ochsen ist außerdem der Urspnmgsschcnr nur >
dann auszustellen , wenn zuvor der KreisvertraurnSmann i
des Viehbandelsverbandes anerkannt hat , daß es sich um z
Zugtiere handelt , die noch nicht für die Schlachlviehauf - :
bringung in Anspruch genontmen werden.

Viehhalter , welche Vieh zuin Markte bringen w . llen , ;
sollen den UrsprungSschein in der RegA 1 Woche vorher j
bei dem Bürgermeisteramt beantragen . Später als 3 Tage .
vor dem Markt dürfen llrsvrungsscheine nicht mehr ausge - i
stellt werden , damit Zeit bleibt , daß die Gemeindebehörde
die Marktkommission des Marktorlcs van dein Austrieb der
Tiere benachrichtigt . Die Gemeindebehörden sind nnzu-
wcisen , eine Uebersicht über die erteilten Ursprungsscheine
an die Marktkommissivnen 3 Tage vor Statrsinden des
Marktes abzusenden . Die Marktkomumsiraen haben sich
davon zu überzeugen , daß die angemrldeten l "iere auch tat¬
sächlich auf den Markt aufgetrieben loorden si-w und in allen
Fällen , wo sie dies nicht feststellcn können , der Bezirks-
flkischstelle Mitteilung zu machen.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, vaoou Kentttuis
zu nehmen Hiernach dürfen für Jungvieh Ursprungsscheine
nicht ausgestellt werden . Die Landwirte und Viehhändler
sind, in ortsüblicher Weise daraus hiazuweiscn oaß Anträge
auf Ausstellung von Ursprungsscheinen rechtzeitig gestellt
lcetbm müssen . Tie betreffenden Marklkommi ' sionen (Bür¬
ge uneisteramt ) sind pünktlich von der AuSstelllMg der Ur-
fprnngsfcheine zu benachrichtigen , sodaß die Kontrolle über
die zum Markt ausgelriebenen Tiere auch tatsächlich durch-
geführt werden kann.

Meine Verfügung vom 10. 4. 1918, wonach Urspcungs-
scheinc nur mit Genehmigung der Kreisfleischstelle ansge¬
stellt werden , bleibt durch diese Anordnung unberührt und
ist weiter sorgfältig zu befolgen.

Der Vorsitzende de» KrrisanSschusie».
Thvn . » , _ |

i&cfanntmadmuü.
Gegen jedeit Nummer -tzlbschnitt 7 der Kreiszuck - rkarte

können im Lause des Monats Mai 1918 in den K2sani. 1l«>
Warenhandlungen

750 Gramm Zucker oder Kandis
entnommen werden.

Neben dem Zucker kann in den bekannten Süß -Stoff
Verkaufsstellen gegen Vorzeigung von je 2 Zuckerkarlen ein
Briefchen Süß -Stoff zum Preis von 25 Pfg bezöge, '. w 'rden

Diez,  den 30 . April 1918.
Kreiszuckerstelle.

«ekanntmachnng.
Für das Rechnungsjahr 1918 wird die unentgeltuckie

Abgabe von Baum - und Strauch -Reisig und -Laub an ? den
Sta .itsforsten an Selbstwerber zu Fütterungszioecken rie¬
stauet.

Berlin , den 21. März 1918.
Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung Seiner Ma¬

jestät des Königs.
Das Staatsministerium.

gez. von Eisenhart -Rothe.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnis
und Beachtung.

Ich will mich ferner damit einverstanden erklären , daß,
soweit es im Interesse des Sammelwerkes erwünscht er¬
scheint . auch von der Ausstellung von Erlaubnisscheinen zum
Sammeln von Reisig und Laub zu Fütterungszwecken sowie
voit der Verbuchung des gesammelten Reisigs und Laubes
abgesehen wird.

Ter Verzicht aus die Ausstellung von Erlaubnisscheinen
schließt selbstverständlich nicht den Verzicht auf die Eclaub-
niserteilung selbst in sich, insbesondere bleibt der Forstver-
waltung überall die Oefsnung der Bestände vorbehaltett , in
bcitext gesammelt werden darf . Die Form der Erlaubnis¬
erteilung an einzelne Personen und an Sammelgemein,mas¬
ten sowie die der Bekanntgabe oder der örtlichen Kenntlich¬
machung der den Sammlern geöffneten Bestände vorzuschrei»
ben, überlasse ich der Königlichen Regierung.

Die Abgabe von Laub und Reisig aus Nieder - und Mit¬
telwaldbeständen soll fortan nicht mehr an ein bestimmtes

-Alter der Stockausschläge gebunden sein.
Endlich genehmige ich, daß überall da , wo das Sammeln

von Futterreisig und -Laub aus Mangel an Arbeitskräften
nicht den gewünschten Fortgang nehmen kann , die minder
dringlichen Kulturarbeiten , um jenes Sammelwerk zu för¬
dern , zurückgestellt werden.

Die von vorstehendem abweichenden Bestimmungen mei-
ner allgemeinen Verfügung vom 24 . Januar 1918 — TTI374,
I A III e — werden ausgehoben.

Berlin W . 9 ., den 21. März 1918
Ministerium für Landwirtschaft , Domänen

und Forsten
gez. von Eisenhart -Rothe.

Bekanntmachung.
Ta ans Grund der Anordnung des Herrn Regierungs¬

präsidenten der Anspruch der Zieg -mhalt -r auf Milch und
Fett während der Zeit , in der er beides au ; seiner Zucht
erhält , ruht , werden die Ziegenhalter hiermit aufgefordert,
am Donnerstag , den 2. ds . Mts ., vormittags von 8 bis 12
Uhr auf je eine melkende Ziege zwei Fettkarten aus den,
Bürgermeisteramt hier abzugeben.

Freiendiez,  den 29. April 1918.
4 Der Bürgermeister : ü


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

